
Leserbrief

Warum bilden Hausärzte 
in Zusammenarbeit mit 
dem Fahrlehrerverband 
und Experten Fahrberater 
für Senioren aus?

Lassen sie mich einige Punkte zur Ergän-
zung der Beiträge von Bruno Kissling1

und Peter Meier2, die kürzlich im «Prima-
ryCare» erschienen sind, anführen:
– Den Katalog für die medizinischen

Mindestanforderungen für den Füh-
rerausweis erachte ich für die heutige
Praxissituation als unbefriedigend.3

– Die kantonalen Formulare für die ärzt-
liche Beurteilung der Fahreignung
sind uneinheitlich, und die Fragen
sind teilweise diskutabel.4

– Hausärzte sind dafür sensibilisiert,
dass die vertrauensärztliche Kontroll-
untersuchung ein amtliches Gutach-
ten und nicht ein «billiges Gefällig-
keitszeugnis» darstellt.

– Bei der umfassenden Überprüfung äl-
terer Lenker kann nur theoretisch zwi-
schen medizinischer Fahreignung und
technischer Fahrtüchtigkeit unter-
schieden werden. Bei einer sorgfälti-
gen Beurteilung der Fahreignung
möchte der Hausarzt manchmal wis-
sen, ob die genügenden Funktionsre-
sultate im Sprechzimmer auch mit ge-
nügenden Funktionsresultaten am
Steuer einhergehen.

– Der Kontrolleur der Fahreignung
sollte sowohl die medizinische Eig-
nung als auch Aspekte der Fahrtüch-
tigkeit in seine Beurteilung mit einbe-
ziehen, ebenso sollte der Kontrolleur
der Fahrtüchtigkeit sowohl die fahr-
technische Tüchtigkeit als auch
Aspekte der Fahreignung berücksich-
tigen. (Die verkehrsmedizinische Un-
tersuchung mit einer ärztlich begleite-
ten Kontrollfahrt ist ein Beispiel für
die Kombination von verkehrsmedizi-
nischer und verkehrstechnischer Be-
urteilung.)

– Beim Aufbau der Fahrberateraus -
bildung wurde zuerst recherchiert,
welches die wesentlichen gesundheit-
lichen Probleme des älteren Autolen-
kers sind, die möglicherweise zu ernst-
haften Unfällen führen können. Fahr-
berater sollten diese Probleme ent-
sprechend dem Grad eines mündigen
Patienten kennen. Die Fahrberater ler-
nen, wie sich diese Probleme auf die
Fahrweise auswirken. Die Probefahrt

mit der Beratung des Lenkers ist vor
dem Hintergrund der von mir an an-
derer Stelle erwähnten zehn Problem-
kreise zu sehen.5

– Der Hausarzt schickt nur «Proban-
den», welche die medizinischen Min-
destanforderungen für die Fahrerlaub-
nis erfüllen, zur Fahrberatung.

– Bei der Fahrberatung erhält man nur
ein momentanes Ergebnis der fahr-
technischen Tüchtigkeit. Je nach
Wohlbefinden und Gesundheitszu-
stand des Fahrers kann die Qualität
der Fahrweise ändern.

– Der Hausarzt entscheidet über die
Fahreignung des älteren Lenkers:
1. aufgrund des umfassenden körper-
lichen, geistigen und psychischen Ge-
sundheitszustandes;
2. manchmal aufgrund der Bestäti-
gung der fahrtechnischen Tüchtigkeit
anlässlich einer freiwilligen Fahrbera-
tung sowie
3. aufgrund der Kenntnis der Einhal-
tung von Vorsichtsmassnahmen und
einer eventuellen Therapie.
Seine Entscheidung überwacht er
sorgfältig.

– Die Möglichkeit der verkehrsmedizi-
nischen Spezialuntersuchung bei
schwierigen verkehrsmedizinischen
Problemen oder bei uneinsichtigen
 Patienten stellt eine wertvolle Ergän-
zung zur Fahreignungsbeurteilung im
Praxisalltag und auch anlässlich der
amtlichen vertrauensärztlichen Kon-
trolluntersuchung ab einem Alter von
70 Jahren dar.
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